
Artikel zu den einheitlichen Richtlinien und Gebräuchen für Dokumenten-Akkreditive 
 
 
Artikel 3 
 
Akkreditive und Verträge 
 
a) Akkreditive sind ihrer Natur nach von den Kauf- oder anderen Verträgen, auf denen sie 
möglicherweise beruhen, getrennte Geschäfte, und die Banken haben in keiner Hinsicht 
etwas mit solchen Verträgen zu tun und sind nicht durch sie gebunden, selbst wenn im 
Akkreditiv auf solche Verträge in irgendeiner Weise Bezug genommen wird. Folglich ist die 
Verpflichtung einer Bank zu zahlen, Tratten zu akzeptieren und zu bezahlen oder zu 
negoziieren und/oder irgendeine andere Verpflichtung unter dem Akkreditiv zu erfüllen, nicht 
abhängig von Gegenansprüchen oder Einreden des Auftraggebers, die sich aus seinen 
Beziehungen zur eröffnenden Bank oder zum Begünstigten ergeben. 
 
b) Ein Begünstigter kann sich keinesfalls auf die vertraglichen Beziehungen berufen, die 
zwischen den Banken oder zwischen dem Auftraggeber und der eröffnenden Bank bestehen. 
 
 


	

